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Die 

bey der gegenwärtigen allgemeinen 

LandesversaMMlMg zu Mitall, 
unter dem izten May, 1767, 

richtete 

ccessions Mctt 
der Herzogthümer Curland und Semgallen, 

zu den Confdderationen 

der Dissidenten, 
lm Königreich Pohlen und Großhnzvgthum Litthaum. 
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Von GOttes Gnaden Wir Ernst Johann 
in Liefland, zu Curland und Semgallen, Herzog, 

Freyer Standes Herr in Schlesien zu Warten

berg, Bralin und Geschütz zc. ?c. 

^?ügen hiermit kund und zu wissen, welchergestalt, die 
^7 unter Jhro Kaiserl. Majestät aller Neuffen, Aller

höchsten Protection conföderirte Dissidenten des Groß
herzogthums Litthauen, durch ihren erwählten Marschall, 
des Hochwohlgebohrnen Herrn, Johann von Konopnica 
Grabowski Exeellenee, an Uns, und Unsere Wohlgebohr-
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ne Ritter und Landschaft, ein Einladungsschreiben erge
hen lassen, um Ihrer, zu Aufrechthaltung und gänzlicher 
Herstellung, der zeithero sehr bedrängten protestantischen 
Religion, und aller alten Rechte, Freyheiten und Privi
legien errichteten Conföderation, beyzutreten. Ob nun 
wohl diese Herzogthümer Curland lind Semgallen, als 
ein Lehn, unter der mittelbaren Oberherrschaft, Jhro Ma
jestät des Königes, und der Durchl. Republik von Poh
len stehen, und dahero zu denen Konföderationen in Poh
len und Litthauen, niemalen eingeladen worden, noch ei
nigen Antheil an felbigen nehmen können: So haben Wir 
dennoch, in Betracht, daß Jhro Kaiserliche Majestät al
ler Reussen, durch Ihren, in Warschau befindlichen Herrn 
Bothschafter, des Fürsten Repnin Durchl. allen Mitgliedern 
des Reichs Pohlen überhaupt, Ihre Kaiserl. Protection 
und Unterstützung, in Erhaltung eines jeden Rechte und 
Freyheiten, ällerhuldreichst versichern lassen, eine allge
meine Landesversammlung, weil die, auf dem letzteren 
Landtage versammlet gewesene Wohlgebohrne Deputirre, 
Uns darum anzuliegen, nach der Lage der Sache, für 
heilsam erachtet, auf den 4ten May, betaget, um mit Un
serer lieben Ritter und Landschaft, Uns zu berathschlagen, 
und geineinsame Maaßregeln zu nehmen. Da hierauf 
Eine Wohlgebohrne Ritter und Landschaft, in Person 
und Vollmacht zahlreich erschienen, und Wir, mit einan
der wohl erwogen, daß diese Gnade und Protection, Ei
ner so grossen und mächtigen Monarchin, mit der größten 
Ehrfurcht zu verehren ist: so haben Wir, und Eine 
Wohlgebohrne Ritter und Landschaft, Uns, so viel Wir 
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es, mit Beybehaltung Unserer Lehnspflichten / und derer 
Pflichten Einer Wohlgebohrne,, Ritter und Landschaft, 
gegen die Durchlauchtigste Oberherrschaft thün mögen, 
um desto weniger entziehen können, aus oberwehnten 
Gründen, und da, des hier subststirmden Rnßischkaiserlichen 
Ministre, würklichen Etaatsrath und Ritters von Süno-
lin Ereellence, die hochgedachte Protection, Zhro Ruf
fisch Kaiserl. Majestät, Uns und Unfern Herzogtümern 
noch befonders verfichert, zu denen errichteten Conföde 
rationen der Dissidenten, hiedurch zu accediren; da so
wohl Unsere, nach den Grundgesetzen und Unserer Inve
stitur, Uns zustehende Würde und Rechte, als auch die,-
Unserer lieben Ritter und Landfchaft, ihre, nach den Fun
damental Gesetzen, und den I?riviisZüs NobAtstis zukom
mende Iura, aus verschiedene Art und Weise, sowohl in 
IZcclsüMiLis als Î olitieis ein vieles gelitten, wie derglei
chen nicht allein Wir, sondern auch alle, in Litthauen und 
Pohlen wohnende Cnrländische von Adel, erfahren müs
sen, und wie Wir solches, durch Unsern, auf den nächst
bevorstehenden Reichstag, abzuschickenden Delegirten, mit 
mehrerem beizubringen und darzuthun, nicht ermangeln 
werden. Wir hoffen also, unter der mächtigen und gnä
digst versicherten Beschützung Jhro Kaiserl. Majestät von 
allen Neuffen, um deren Beybehaltnng Wir, und Unse
re liebe Nitter und Landschaft, demüthigst bitten, und 
durch die Gnade und Gerechtigkeit, Jhro Königl. Maje
stät, und der Durchlauchten Republik von Pohlen, als 
Unferer allergnädigsten Oberherrschaft, bey der zu halten
den allgemeinen Pacification, in Unsere alte Rechte 
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und Freyheiten, sowohl in ecc-leLMcis als xoUtlcis, wie« 
derhergestellet zu werden. 

Und obgleich, aus obigem gnugsam zlt ersehen, daß 
Wir, und Unsere Wohlgebohrne Ritter und Landschaft, 
keine andere Absicht haben, als nur dasjenige zu erlangen, 
was Uns, und Unserer lieben Ritter und Landschaft, aus 
Unserer Investitur, denen Fundamentalgesetzen, denen 
?rivilsAli8 Aobillcatis, und denen Cardinalgesetzen, in so
weit solche denen Grundgesetzen, Fürstl. Investituren und 
adlichen Vorrechten, nicht entgegen sind, competiret: 
so sehen Wir, und Unsere liebe Ritter und Landschaft, 
Uns dennoch nochmalen hiedurch genöthiget, nicht nur 
aufs feyerlichste zu declariren, daß durch Unfern ober-
wehnten Aeeeß zur Consöderation, diejenige Treue, Sou-
mission und Connexion, mit welcher Wir, durch unauf
hörliche Bande, mit der Durchlauchtigsten Oberherrfchaft 
von Polen, verbunden find, wie auch die Rechte der Rö
mischkatholischen Religion, im geringsten nicht alteriret 
werden sollen; sondern Wir präcaviren auch hiedurch 
ausdrücklich und auf das kräftigste, daß diefer Aeeeß, Uns 
auf keine Weife zu der Jurisdiction eines Conföderations 
Marschalls, noch auch zu irgend einer Comribution, oder 
andern Landesauflagen verbinden soll, wie auch, daß die
ser Acceß, ins künftige zu keiner Folge, anderen Confö-
derationen beyzutreten, gezogen werden soll. 
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Urkundlich ist diese, bey der gegenwärtigen allge
meinen Landesversammlnng, errichtete Acte, von Uns 
eigenhändig unterzeichnet, und mit Unserm Fürstlichen 
Jnnstegel bestärket, auch gleichfalls von Unsern Wohlge-
bohrnen Oberräthen, und Einer Wohlgebohrne« Ritter 
und Landfchaft, theils in Perfon, theils in Vollmacht/ 
eigenhändig unterschrieben und besiegelt worden. So ge
schehen zu Mitau, in der allgemeinen Landesversammlung, 
den iZten May Anno 1767. 
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Dem Durchlauchtigsten Herzoge zu Curland und 
Semgallen, 

Unfern« Gnädigsten und Höchstzuverehrenden Herren, 
Unfern vollkommensten Gruß. 

Wir unter dem Beystands des Allerhöchste» GOtteS, die 
allgemeine Sache der Vereinigung der Griechischen und der Dissi

denten Kirchen, von der Widerrechtlichen Schmälerung und Einschränkung 
derer alten, in Unserm Vaterlands Uns zustehenden Rechte zu befreyen, 
einmüthig unternommen, und Jhro Majestät die Kaiserin aller Neuffen, 
Allerhöchst Deroselben hülfreiche Hand und Allerhöchsten Schutz Uns zu 
diesem Geschäfte darbiethet; so haben Wir Uns zusammen verbunden, 
und auf die feyerlichste Art eine Conföderation in dem Königreiche Pohs 
len und Großherzoglhum Litthauen, auf den 2vsten dieses anberaumet» 

Wir haben dahero der Billigkeit gemäß zu ftyn erachtet, Ew. 
Hochfürstlichen Durchlaucht, zu Leistung Höchst Dero Beyhülfe in diesem 
höchst wichtigen Werke, Kraft dieses einzuladen, an welcher Wir um so 
weniger zweifeln können, je mehr Uns die Gottesfurcht, und der allezeit 
lebhafte Eifer Ew. Hochfürstl. Durchlaucht für die Aufrechthaltung derer 
Gesehe bekannt ist. Ew. Hochfürstl. Durchl. werden solches bewerkstelli
gen, wenn Höchst Dieselben die schriftlich verfaßte Beytremngsacte Unftcr 
Conföderation zu übersenden geruhen. GOtt aber, als die Quelle und 
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der Ursprung der Gerechtigkeit vereinige alle Wohlgesinnte, durch das un
auflösliche Band der Liebe, und gebe zu dem Angefangenen seinen Segen, zu 
seines Namens Ehre, und dem allgemeinen Wohl der Bürger der Re
publik. Gegeben zu Slucko, Anno 1767 den 2isten März. 

Ew. Hochfürstlichen Durchlaucht, 
gehorsamste und ergebenste 

a konvxnica, (Zrado^Lki, 
Marschall der Conföderation der Dissi
denten des Großherzogthums Litthauen, 
GeneralfeldwachtMeister und Oberster» 

LliriKoxkerus äe (Zlinmk Llinski, 
Secretair der Conföderation der Dis
sidenten des Herzogthums Litthauen» 

2. 

d o v i a .  

Einer Erlauchten und Hochwohlgebohrnen Ritter und 
Laudfchaft zu Curland und Semgallen. 

H. und S. 
^5s ist ihnen. Erlauchte und Hochwohlgebohrne Herren, nicht unbewust, 
^ was für Gewalt die der Griechischen Religion und denen Dissiden
ten beyderley Confeßion zuständigen Rechte und Privilegia in unserm Va
terlande seit vielen Jahren her, bis anjetzo erlitten, deren Aufrechterhal
tung und vorige Kraft und Gültigkeit wir in der nächst GOtt, auf die 
höchste Protection der Allerdurchlauchtigsten und gnadigsten Kaiserin Ma
jestät von allen Neuffen gesetzten Zuversicht zu vindiciren unternommen 
haben. 

In 



In solcher Absicht bitten wir von Ihnen, Erlauchte und Hoch-
wohlgebohrne Herren, uns Dero Beyhülfe in diesem höchstwichtigen Ge
schäfte nicht zu versagen, mit dem Ansuchen, daß dieselben Sich zu Unse
rer im Königreich Pohlen und Großherzogthum Litthauen, feyerlich ver-
lautbarten Conföderation einmüthiglich anzuschließen, und uns eine Bey-
tretnngsacte zu überschicken geruhen wollen« GOtt aber, als den Aller
höchsten Wiederhersteller aller Gerechtigkeit und Billigkeit, flehen wir an, 
um den glücklichen Fortgang des Angefangenen, zum allgemeinen Wohl 
derer Einsaassen. Gegeben zu Schlutzck, Anno 1767 den 2isten März. 

Erlauchte und Hochwohlgebohrne Herren 

Gero 
ergebenste und dienstbeflissenste 

Johannes a Xonopnica Qrabo^Lkl, 
Conföderations Marschall der Dissi
denten im Großherzogthum Litthauen, 
Generalfeldwachimeister und Oberster. 

<LtiMopkoru8 6e (AinniLk (zlinski, 
Conföderations Lecretarlus der Dissi
denten im Großherzogthum Litthauen. 

ab extra. 

Einer Erlauchten und Hochwohlgebohrne«! Ritter
und Landschaft zu Curland und Semgallen. 

Daß vorstehende Ueberseßung, mit dem mir vorgezeigten lateinh 
fchen Original gleichlautend sey, beglaubige hiemit gewöhnlicher Massen. 

1tieopk11u8 Werner. 
Lacrse R.evi«: Zccrer. Lc ^okan'ui 

Subileus iuraius. 
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L x r r a c t  

aus dem viario vom zosten März 1767» 
^?hro Kaiserl, Majestät aller Neuffen aecreditirter Minister des Herrn 

EtaatSraths von Simolin Excellenz ̂  geben E. versammleten Wohl? 
gebohrnen Ritter- und Landschaft, auf Veranlassung des Einladungs-
Schreibens von dem Conföderations Marschall, an dem Herzoge Durchl. 
und E. Wohlgebohrtten Ritter- und Landschaft, wie auch nach denen das 
hin einschlagenden Kaiserlichen Befehlen, zu erkennen, wie Jhro Kaiserl. 
Majestät auch bey diesem günstigen Zeitpuner, für das wahre Wohl, und 
die Aufrechthaltung, deren sich auf die Unterwerfungsverträge gründende 
Borrechte, E. Wohlgebohrnen Ritter- und Landschaft Dero erhabene Ge
sinnungen und großmüthige Vorsorge gnädigst wollten angedeyhen lassen. 
Jhro Kaiserl. Majestät glaubten also, daß diese Epoque die günstigste seyn 
würde, die zu wider den Unterwerfungspacten, tam in eccjeli-MciL 
yUAM in xolitieis, von Zeit zu Zeit gemachten Eingriffe zu remediren, 
wann diese Herzogthümer der Conföderation beytrelen würden, damit bey 
Componirung der Dissidenten Sachen, sie auch darin begriffen, und für 
ihr künftiges Wohl prospicivet werden könnten. Zugleich geben des Herrn 
Ministres Cxcellenz zu erkennen, daß die Maaßregeln hiezu, um desto eher 
shne Zeitverlust zu nehmen waren,, als nach Ausführung der Haupsache, 
keine Zeit mehr übrig wäre, abseilen des Kaiserl. Hofts, sich der gekränk
ten Gerechtsahme dieser Herzogthümern anzunehmen. Vielmehr hoffen 
Dieselben, E. Wohlgebohrnen Ritter- und Landschaft werben diese von 
Jhro Kaiserl. Majestät gemachte vertrauliche Ouvermre, und bezeugte 
großmülhige Vorsorge Mit Ehrfurchtsvollem Dank erkennen , und die dtz-
hin einschlagende Emschliessungen auf alle Weise beschleunigen. 

4. 



L x c r a c  e  
Mts dem viario den 6ten Aprils 

(^^r. Exeellence, dtt Rußifchkaiferliche Herr Minister, hätte bereits die 
Ehre gehabt, S. Wohlgebohrnen Ritter- und Landschaft) von Ih-

to Kaiserlichen Majestät, Seiner Allergnadigsten Monarchin Großmüthiz 
gen Gesinnungen und wohlmeynenden Vorsorge für die Herzogthümer zu 
erkennen zu geben, worauf er sich jcho bezöge. 

Da aber vielleicht dem einen ober andern, von E. Wohlgebohr
nen Ritter- und Landschaft beygebracht werden könnte, ob würde ein Bey? 
tritt zu der Conföderation > mit vielen Kosten uyd andern Beschwerlich
keiten verknüpft seyn, so wäre er eigends angewiesen, E. Wohlgebohrnen 
Ritter? und Landschaft auf das bündigste zu versichern, daß niemals der 
Gedanke gewesen, noch ftyn würbe, dem Lande das mindeste anzumuthen, 
uoch vielweniger einige Einrichtungen, wodurch selbiges in Unkosten und 
dergleichen mehr gesetzt werden könnte, zu machen. Es wird nur ein sim
pler Beyrritt angerachen> selbiger ist mit dem wahren Wohl und der 
Aufrechthaltung der gekränkten Vorrechte des Landes begleitet, auch ein 
sicherer Bürge von Jhro Kaiscrl. Majestät Gnade und Vorsorge, auf 
welche aber das Land in dem Fall, wenn es aus einer unzeitigen Unetttt 
schlossenheit von dieser günstigen Epoque nicht profitiren, und in Zukunft 
ein gewisses Opfer werden wollte, in der Folge gar keine Rechnung wird 
machen dürfen. 
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?ro Memoria. 

^^^a die, Abseiten Einer verfammleten Wohlgebohrnen Ritter- unb 
Landschaft an den Herrn Conföderations Marschall von Grabowski 

erlassene Antwort anzeiget, daß selbige ihre Entschließung über die Ein
ladung zum Beytritt zu der Conföderation, nicht eher als nach gehaltener 
Rücksprache mit ihren Wohlgebohrnen Mitbrüdern ertheilen könnte, zu 
welchem Ende denn der Landtag limitiret werden würde: So befinde ich mich, 
vermöge Jhro Kaiserlichen Majestät, meiner Allergnadigsten Souveraine, 
Allerhöchsten Befehle, veranlasset, Sr. Hochfürstl. Durchl. den Herzog, 
ehrerbietigst anzutragen, damit der l'ermmuk zur Limitation, so kurz als 
möglich, möge angefetzet werden, so mit der Allergnadigsten Willensmey-
pung meiner Monarchin übereinstimmen würde. Mitau den 1767-

Carl Edler von Simolm. 

6. 
^hro Hochfürstl. Durchlaucht ^suchen die hier versammleten Herrn De-

putirte in aller Unterthänigkeit, bloß der Conföderation wegen, eine 
allgemeine Landesversammlung, so bald als möglich, auszuschreiben. 
Dem Anverlangen des Russischkaiserl. Ministers Unsere Willfahrigkeit an
zuzeigen, und in Betracht, daß diese Sache von der größten Wichtigkeit 
ist, hall eine Wohlgebohrne Ritter- und Landschaft die Ausschreibung ei
ner allgemeinen Landesversammlung um desto mehr für nothwendig, weil 
über alle Vorfälle, die uns theils bekannt feyn, theils stch noch ferner 
ereignen könnten, die Deputaten nicht gnüglich instruiret werden könnten. 


